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An das 
Bundesrninisteritun für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 

Ihre ZÜlchc~ Unsr>re Ze:chen 
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Betreff' 

Präferenzzollgesetznovelle 1986 
~tellungnahme 

" '" ~ . """ "'~ - " . "'" .. , 

. ' .. ___ .................... __ .. ~~l._ .G~J9..3..f2. 

Telefon (0222) 653765 Datum 

Durchwahl 376 4.8.1986 

Der österreichiscne Arbeiterk:.armertag erhebt gegen die in der vorliegenden 

Novelle z~ Präferenzzollgesetz vorgesehene Aufnahme der Volksrepublik Korea 

in den Kreis der nach diesem Gesetz begünstigten Länder (per 1.1.1987) keinen 

Einwand. 

Die.1m gegenständlichen Entwurf vorgesehene ETh-eiterung der Verordmmgsennäch­

tigung dahingehend, daß in Zukunft auch Namens- oder Statusänderungen von län­

dern, die bereits dem Kreis der begünstigten Länder (Anlage C) angehören, auf 

dem Verordnungswege vorgenonmen werden können, erscheint dem österreichischen 

Arbeiterkammertag sinnvoll. Nach dem'derzeit geltenden Präferenzzollgesetz kön­

nen zwar neue Län:ier in die Anlage C aufgenC([l[lY2n oder daraus gestrichen werden. 

Bei einer bloßen Narrensänderung oder einer~ AAderung des völkerrechtlichen Status 

eines Landes mußt~ jedoch jedesmal der 'Gesetzgeber befaßt werden. Der österrei­

chische Arbeiterk:mmertag stimnt daher auch dieser Maßnahme zu. 

Der Präsident: 
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